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Anlass und Zielsetzung 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Benzstraße/ Lohmühlestraße/ Gminderstraße“ ist Anlass für die 

Erstellung eines Ökologischen Steckbriefes
©
. Das Plangebiet (Fläche ca. 7.400 m²) liegt in Reutlingen, 

unmittelbar westlich des Geländes der Hermann Kurz-Schule, in einem Wohngebiet. Geplant sind Um- 

und Ergänzungsbauten und Sanierungsarbeiten am Kirchengebäude sowie der Abriss des Pfarrhau-

ses mit anschließender Neubebauung im Gartenbereich (vgl. Abb. 2). Für die Aufstellung eines Be-

bauungsplans der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB sind folgende Voraussetzungen erforderlich: 

 Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder ande-

re Maßnahmen der Innenentwicklung 

 Zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 BauNVO oder Größe der Grundfläche von 

insgesamt weniger als 20.000 m² bzw. 2 ha 

 Keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 

genannten Schutzgüter (Natura-2000) vorhanden 

 Keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bestehend 

Für den Bebauungsplan „Benzstraße/ Lohmühlestraße/ Gminderstraße“ in Reutlingen sind alle oben 

genannten Voraussetzungen erfüllt. 

Nach § 1 (6) 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die Belange des Umweltschut-

zes, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt), auf Fläche, 

Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft sowie die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Men-

schen, seine Gesundheit sowie auf Kultur- und Sachgüter zu berücksichtigen. Die Informationen des 

Ökologischen Steckbriefs
©
 dienen als Abwägungsgrundlage gemäß § 1 (7) BauGB. 

Der nachfolgende Ökologische Steckbrief
©
 für das Untersuchungsgebiet stellt die umweltrele-

vanten Belange in knapper Übersicht dar.  
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Plangebiet und örtliche Situation  

Das Plangebiet (Fläche ca. 7.400 m²) liegt in Reutlingen, unmittelbar westlich des Geländes der Her-

mann Kurz-Schule, in einem Wohngebiet. Das Untersuchungsgebiet, welches im Rahmen der arten-

schutzrechtlichen Relevanzprüfung begangen wurde, umfasst ca. 6.400 m². Zwei Grundstücke im 

Südosten des Plangebiets liegen künftig innerhalb des geplanten Geltungsbereichs. Eine Verände-

rung der Bestandssituation ist hier jedoch nicht vorgesehen, weshalb die Bereiche nicht begangen 

wurden (vgl. Abb. 1). 

Das Untersuchungsgebiet umfasst in der Nordhälfte das Kirchengebäude mit umgebenden kleinen 

Grünflächen sowie südöstlich davon das Pfarrhaus mit dazugehörigem Garten. In der Südhälfte ist ein 

Garten- bzw. Vegetationsbereich mit mehreren alten, hochstämmigen Laubbäumen sowie Sträuchern 

vorhanden (vgl. Abb. 1).  

In der Umgebung sind im Osten Sportanlagen und Grünflächen der Hermann Kurz-Schule sowie 

Straßen und Wohnbebauung mit Gärten vorhanden (vgl. Abb. 1). Im Norden wird das Plangebiet von 

der Benzstraße, im Westen von der Lohmühlestraße und im Süden von der Gminderstraße begrenzt. 

Unmittelbar südlich der Kirche sind zwei Platanen als Naturdenkmal geschützt bzw. ausgewiesen (vgl. 

Abb. 1). Weitere Schutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile sind im Plangebiet und der 

Umgebung nicht vorhanden (LUBW 2021) 

Tabelle 1: Schutzgebiete innerhalb des Plangebiets 

Schutzgebiet Vorkommen im Plangebiet 

Naturdenkmal 

§ 28 BNatSchG 
 Naturdenkmal „2 Platanen“, Schutzgebiets-Nr. 84150610203 
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Abbildung 1: Luftbild des Plangebiets und des Untersuchungsgebiets 

 

Quelle: LUBW (2021), Plangebiet rot, Untersuchungsgebiet grün gestrichelt, unmaßstäbliche Darstellung 

N
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Kurzbeschreibung Planung 

Das Plangebiet umfasst ca. 7.400 m². Für das Grundstück wurde eine Machbarkeitsstudie mit insge-

samt fünf Varianten für die künftige Nutzung aufgestellt (CITIPLAN GMBH 2020). Zudem erfolgte eine 

Erfassung und Bewertung des Baumbestands durch das Büro Pustal (PUSTAL 2021). Darauf aufbau-

end wurden sechs Varianten entwickelt. Die Lage bzw. Gestaltung der Neubauten sind von Variante 

zu Variante unterschiedlich. Grundsätzlich sind Um- und Ergänzungsbauten und Sanierungsarbeiten 

am Kirchengebäude (Dachsanierung) sowie der Abriss des Pfarrhauses mit anschließender Neube-

bauung (Wohngebäude) im Gartenbereich geplant. Zudem werden Bäume neu gepflanzt. Im Januar 

2023 erfolgte die Festlegung auf die Variante a+r Architekten mit faktorgrün mit drei quadratischen 

Baukörpern östlich des Kirchenbaus. Die Gebäude sind ohne Unterkellerung geplant, die Baugrube 

wird vermutlich 1 m tief. Zwischen den drei Baukörper und Kirchenbau ist ein Quartiersplatz (Hof der 

Begegnung) und südlich des Kirchenbaus, zwischen den beiden Platanen (Naturdenkmal) ein Spiel 

und Quartietreff. Damit ist der Baumbestand östlich des Kirchenbaus durch die Planung direkt betrof-

fen. Es handelt sich hierbei um die Bäume 19 bis 34 sowie 13.Ob die Bäume 19 und 34 entfallen ist 

nicht abschließend geklärt. Zur Sicherung der Platane (Naturdenkmal) werden verschiedene Maß-

nahmen, inklusive Anpassung der Gebäudelage, derzeit abgestimmt. Die Planung des Gebäudes wird 

so angepasst, dass eine Betroffenheit des Naturdenkmals ausgeschlossen werden kann. 

Abbildung 0.1: Geplantes Flächenlayout a+r Architekten mit faktorgrün mit Baumbestand 

  

Quelle: CITIPLAN GMBH (2023), unmaßstäbliche Darstellung,Baumbestand mit Nummer und Schutzbereich (Rot) 

 

N
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Abbildung 0.2: Geplantes Flächenlayout a+r Architekten mit faktorgrün  

    

Quelle: CITIPLAN GMBH (2023), unmaßstäbliche Darstellung,) 

 

N
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Methodik 

Die Informationen des Ökologischen Steckbriefs
©
 dienen als Abwägungsgrundlage gemäß § 1 (7) 

BauGB. Der Ökologische Steckbrief
©
 berücksichtigt die Belange des Umweltschutzes einschließlich 

des Naturschutzes, wie sie in § 1 (6) Pkt. 7 bzw. in Anlage 1 zum BauGB gefordert werden. Ferner ist 

hiermit gewährleistet, dass sich die Öffentlichkeit gemäß § 13 a (1) BauGB neben den Zielen und 

Zwecken der Planung über die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren kann. 

Dargestellt sind für jeden Umweltbelang Bestand und Bewertung, Prognose: Konfliktanalyse unter 

Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung und daraus folgende weitere Pla-

nungshinweise.  

Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse gem. § 44 BNatSchG wurde 

für die Planung erforderlich und erstellt (Anlage zum Ökologischen Steckbrief). 

 

Fazit und Empfehlung 

Durch die Planung werden unversiegelte, jedoch siedlungsgeprägte Flächen neu versiegelt. Ein ge-

ringer Funktionsverlust des Umweltbelangs „Boden“ ist hierbei gegeben. Die beiden als Naturdenkmal 

ausgewiesenen Platanen bleiben erhalten. Zudem wird ein größtmöglicher Erhalt des Baumbestandes 

angestrebt. Für die Umweltbelange Fläche, Wasserhaushalt, Pflanzen und Tiere, Klima- und Lufthygi-

ene, und Landschaftsbild sind aufgrund der Vorbelastungen (Lage im bebauten Innenbereich, Straßen 

und Gebäude in der Umgebung) und Vermeidungsmaßnahmen keine nachteiligen Beeinträchtigungen 

durch die Planung (Durch- und Eingrünung des Gebiets, Dachbegrünung bei Flachdächern, Erhalt von 

großen, raumwirksamen Laubbäumen) gegeben. 

Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Konflikte stellen die Verwendung von was-

serdurchlässigen und begrünbaren und/oder verdunstungsfähigen Belägen für Parkplatz- und Stellflä-

chen, Zuwege und Terrassen, Dachbegrünung bei Flachdächern sowie Durch- und Eingrünung des 

Gebietes auch mit heimischen und an den Klimawandel angepassten Gehölzen sowie Festsetzung 

der maximalen Gebäudehöhe dar. Pflanzenlisten sind beigefügt (vgl. Anlage). 

Die relevanten Umweltbelange gemäß § 1 (6) Pkt. 7 BauGB wurden im Sinne des § 2 (4) i. V. m. 2 a 

BauGB (Umweltprüfung) untersucht und im Ökologischen Steckbrief
©
 abgearbeitet.  

Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung wurde erstellt (Anlage zum Ökologischen Steckbrief). Für 

die Artengruppen Vögel und Fledermäuse werden Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen erforderlich. 

Es wird auf die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung verwiesen (Anlage zum Ökologischen Steck-

brief). 

 

 

Datum: 07.05.2021 / 27.03.2023 / 14.06.2023 
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Ökologischer Steckbrief© für das Plangebiet 

Die Informationen des Ökologischen Steckbriefs© dienen als Abwägungsgrundlage gemäß § 1 (7) 

BauGB. Der Ökologische Steckbrief© (Pustal 1994) stellt die umweltrelevanten Belange in knapper 

Übersicht dar, gegliedert in Bestand/Bewertung und Prognose: Konfliktanalyse. Die Bewertung des 

Bestandes erfolgt nach standardisierten Bewertungsmodellen der LUBW, die Konfliktanalyse berück-

sichtigt die absehbaren Beeinträchtigungen und gibt Planungshinweise, die in Festsetzungen münden. 

Die Bewertung erfolgt in fünf-stufiger Skala: „nicht gegeben/keine/sehr gering“, „gering“, „mittel“, 

„hoch“, „sehr hoch“ für alle Umweltbelange (Grundlage: LUBW 2005).  

Ökologischer Steckbrief
©
:
 
Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

 

Fläche 

Die Größe des Plange-

biets umfasst  
ca. 7.400 m². 

Es befindet sich inner-
halb des bebauten Be-
reichs der Stadt Reutlin-
gen. 

Vornutzung der Fläche: 
Grünanlagen des Kir-
chengebäudes sowie 
Versiegelung (Wege, 
Vorplatz), Pfarrhaus mit 
Garten 

 
 
 
 
 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Flächeninanspruchnahme: 

Es handelt sich um eine 
innerörtliche bzw. innerstäd-
tische Baumaßnahme zur 
Nachverdichtung, mit dem 
Ziel vorhandene Freiflächen 
effektiv zu nutzen.  

Die Planung führt zu einer 
Neuversiegelung durch Ge-
bäude von ca. 930 m², zzgl. 
Wegestrukturen bzw. Wege-
verbindungen. Nicht über-
baute Flächen werden be-
grünt bzw. gärtnerisch ange-
legt. 
Die Erschließung erfolgt über 
die bereits bestehenden 
Straßen. 

Die Planung entspricht dem 
Grundsatz „Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung“ der 
Landesregierung. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Möglichst geringe Versie-
gelung 

 Pflanzbindung der als 
Naturdenkmal ausgewie-
senen Platanen 

 Ein- und Durchgrünung 
 

 

Geologie und  
Boden 

Geologie: Talauenschot-

ter der Echaz 

Sandiger, z. T. steiniger 
Kies, meist überlagert 
von feinkörnigen Au-
ensedimenten (LGRB 
2021)  

Boden: Aufgrund der 

Lage im baurechtlichen 
Innenbereich sind keine 
Bodenbewertungsdaten 
vorhanden. Die Boden-
funktionen der nicht ver-
siegelten Böden werden 
pauschal mit „gering“ 
bewertet. 

Altlasten: keine 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe bis 
mittlere Bedeutung zu. 

Die Planung führt zu einer 
Neuversiegelung durch Ge-
bäude von ca. 930 m², zzgl. 
Wegestrukturen bzw. Wege-
verbindungen.  
Dies führt zu einem Funkti-
onsverlust von siedlungsge-
prägten Böden. 
Da keine Unterkellerung 
geplant ist, wird entspre-
chend weniger Bodenaushub 
anfallen. 
Es sind bereits versiegelte 
Flächen und Gebäude vor-
handen (Wege, Vorplatz, 
Kirchengebäude).  
 
 
 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Möglichst geringe Versie-
gelung 

 Wasserdurchlässige und 
begrünbare und/oder ver-
dunstungsfähige Beläge 
für Parkplatz- und Stellflä-
chen 

 Einbindung in das natürli-
che Regenwasserregime 
(soweit wie möglich) 

 Dachbegrünung bei 
Flachdächern 
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Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

 

Grundwasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§§ Wasser-
schutzgebiete 

Die hydrogeologischen 
Schichten der Bach- und 

Flussablagerungen 
(Echaz) (Grundwasserlei-
ter, in Abhängigkeit von 
Kleinkornanteil) (LGRB 
2021) sind in Bezug auf 
das Grundwasser von 
mittlerer Bedeutung. 

Die Wasserdurchlässig-
keit des Bodens ist mittel 
bzw. mäßig (wechselnd 
je nach Kleinkornanteil) 
(LGRB 2021). 
Im Plangebiet bestehen 
Vorbelastungen durch 
bestehende Versiege-
lung. 
§§ Wasserschutzgebiete 
sind nicht betroffen. 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Es sind bereits versiegelte 
Flächen und Gebäude vor-
handen (Wege, Vorplatz, 
Kirchengebäude). 
Im Bereich der versiegelten 
Flächen findet kaum Rück-
führung von Niederschlags-
wasser in den Grundwasser-
körper statt.  
Es ist keine Zunahme an 
Schadstoffen zu erwarten, 
Risiken für das Grundwasser 
bestehen daher nicht.  
 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Möglichst geringe Versie-
gelung 

 Dezentrale Nieder-
schlagswasserbewirt-
schaftung 

 Wasserdurchlässige und 
begrünbare und/oder ver-
dunstungsfähige Beläge 
für Parkplatz- und Stellflä-
chen  

 Einbindung in das natürli-
che Regenwasserregime 
(soweit wie möglich) 

 Dachbegrünung bei 
Flachdächern 

 

Oberflächen-
wasser 
 
§§ Über-
schwemmungs-
gebiet 
 

Im Plangebiet sind keine 
oberirdischen Gewäs-
ser vorhanden. 

Im Plangebiet bestehen 
keine Vorbelastungen. 

 

 
§§ Überschwemmungs-
gebiet ist nicht gegeben. 

 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Die Planung führt zu keiner 
Beeinträchtigung von Ober-
flächengewässer, die Neu-
versiegelung von ca. 930 m² 
führt zu einer Verminderung 
des Wasserrückhaltevermö-
gens und zu einem be-
schleunigten Abfluss des 
Oberflächenwassers. 
Das naturverträgliche Nieder-
schlagskonzept mit Dachbe-
grünung bei Flachdächern 
zur Retention, Verdunstung 
und Versickerung lässt mögli-
che Beeinträchtigungen auf 
ein unerhebliches Maß sen-
ken.  
 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Möglichst geringe Versie-
gelung 

 Dezentrale Nieder-
schlagswasserbewirt-
schaftung 

 Wasserdurchlässige und 
begrünbare und/oder ver-
dunstungsfähige Beläge 
für Parkplatz- und Stellflä-
chen  

 Einbindung in das natürli-
che Regenwasserregime 
(soweit wie möglich) 

 Dachbegrünung bei 
Flachdächern 



Stadt Reutlingen: Bebauungsplan „Benzstraße/ Lohmühlestraße/ Gminderstraße“ nach § 13a BauGB,  
Ökologischer Steckbrief S. 10 

 
 

Datum: 07.05.2021 / 27.03.2023 / 14.06.2023  Pustal Landschaftsökologie und Planung 

Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

 

Pflanzen und 
Tiere/ 
Biologische 
Vielfalt  

 

Die Flächen des Plange-
biets bestehen größten-
teils aus Gebäuden und 
Grünflächen. Südlich 

der Kirche sind zahlrei-
che ältere und hoch-
stämmige Laubbäume (z. 
T. Naturdenkmal) sowie 
Sträucher vorhanden. 
Hinzu kommen weitere 
versiegelte Flächen (We-
ge, Vorplatz). Weitere 
Biotoptypen bilden nur 
kleine Bereiche.  
Im Plangebiet bestehen 
Vorbelastungen durch 
die Versiegelung. 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine mittlere bis 
hohe Bedeutung zu. 

Hochwertige Biotoptypen 
sind im Plangebiet nicht 
vorhanden. 
Es werden durch die Neube-
bauung hauptsächlich ge-
ring- und mittelwertige Bio-
toptypen (Grünfläche südlich 
der Kirche, Garten des 
Pfarrhauses) in Anspruch 
genommen. 
Die beiden südlich der Kir-
che als Naturdenkmal aus-
gewiesenen Platanen und ihr 
Wurzelraum bleiben erhal-
ten. Zudem wird ein größt-
möglicher Erhalt des Baum-
bestandes angestrebt, ins-
besondere der randlich ge-
pflanzten Linden in der Süd-
hälfte.  

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Beschränkung der über-
baubaren Flächen auf das 
unbedingt erforderliche 
Maß 

 Pflanzbindungen (Natur-
denkmal) 

 Pflanzgebote 

 Dachbegrünung bei 
Flachdächern 

 Maßnahmen zum  
Wurzelschutz der  
Platanen 

 
 

§§ Artenschutz 

 

Der Baumbestand weist 
Lebensraumeignung für 
Vögel sowie für einzelne 
Fledermäuse auf. Winter-
Quartiere von Fleder-
mäusen in der Kirche 
sowie im Pfarrhaus wer-
den ausgeschlossen.  
Es sind die Artengruppen 
Vögel und Säugetiere 
(Fledermäuse) nach § 44 
BNatschG betroffen. 
Auf die Ergebnisse der 
artenschutzrechtlichen 
Relevanzprüfung wird 
verwiesen. 

Für die Artengruppen Vögel 
und Fledermäuse werden 
Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen erforderlich. 
Es wird auf die artenschutz-
rechtliche Relevanzprüfung 
verwiesen (Anlage zum 
Ökologischen Steckbrief). 
 

Artenschutzrechtliche 
Maßnahmen: 

 Bauzeitenbeschränkung 

 CEF-Maßnahmen 

 

§§ Naturschutz 
§ 30 BNatSchG Biotope:         

keine 

Schutzgebiete:                        
Naturdenkmal „2 Plata-
nen“  

 

Die beiden als Naturdenkmal 
ausgewiesenen Platanen 
inklusive Wurzelraum blei-
ben erhalten.  
Die Beseitigung, Zerstörung 
oder Beschädigung eines 
Naturdenkmals ist gem.  
§ 28 (2) BNatSchG verboten. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Pflanzbindung bzw. Erhalt 
der beiden Platanen 

 Schutz des Wurzelraumes 

 Ökologische  
Baubegleitung 

 



Stadt Reutlingen: Bebauungsplan „Benzstraße/ Lohmühlestraße/ Gminderstraße“ nach § 13a BauGB,  
Ökologischer Steckbrief S. 11 

 
 

Datum: 07.05.2021 / 27.03.2023 / 14.06.2023  Pustal Landschaftsökologie und Planung 

Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

 

Klima und  
Lufthygiene 

Das Plangebiet liegt im 
innerstädtischen Bereich 
und besitzt daher keine 
klimatische Relevanz 
(Stadt-Klimatop) (DR.-
ING. DRÖSCHER 2017).  
Im Plangebiet und der 
westlich anschließenden 
Umgebung ist ein Kalt-
luftsee vorhanden (flä-
chenhaftes Kaltluftphä-
nomen)  (DR.-ING. DRÖ-

SCHER 2017). 
Es bestehen Vorbelas-
tungen durch die großflä-
chige Versiegelung in-
nerhalb des Plangebiets 
und der Umgebung so-
wie stark belasteter Ver-
kehrsachsen in der Um-
gebung (DR.-ING. DRÖ-

SCHER 2017). 
 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu 

Es wird ein größtmöglicher 
Erhalt des Baumbestandes 
angestrebt, dadurch bleibt 
das Kleinklima  grundlegend 
bestehend. Ein- und Durch-
grünung sowie Dachbegrü-
nung bei Flachdächern tra-
gen zum Erhalt des beste-
henden Kleinklimas bei.  
Es besteht kein Risiko vor 
einer negativen Veränderung 
des Kleinklimas. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Möglichst geringe Versie-
gelung 

 Durch- und Eingrünung 

 Dachbegrünung bei 
Flachdächern 
 

Erneuerbare 
Energien 

Bestand: Keine Relevanz 

 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Erneuerbare Energien: 
Die Nutzung regenerativer 
Energien ist festgesetzt gem. 
KlimaG BW. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Anlagen für regenerative 
Energienutzung festge-
setzt (KlimaG BW) 

 

Anfälligkeit ge-
genüber den 
Folgen des Kli-
mawandels 

Bestand: Keine Relevanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Relevante Folgen des Kli-
mawandels im Wohngebiet: 
Starkregenereignisse: 
Aufgrund der Festsetzung 
von Vorgaben zur Wasser-
rückhaltung (Retention) wird 
Starkregenereignissen aus-
reichend Vorsorge einge-
räumt. 
Hitzeperioden: 
Aufgrund der Festsetzungen 
von Dachbegrünung bei 
Flachdächern sowie Durch- 
und Eingrünung wird klein-
klimatischen Belastungen 
der Gebietsnutzer ausrei-
chend Vorsorge eingeräumt. 

Eine besondere Gefährdung 
für Naturkatastrophen oder 
die Folgen des Klimawan-
dels besteht nicht.  
In der Pflanzenliste Tabelle 3 
(siehe Anlagen) sind klima-
resistente bzw. an den Kli-
mawandel angepasste 
Baumarten aufgeführt. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Möglichst geringe Versie-
gelung 

 Wasserdurchlässige und 
begrünbare und/oder ver-
dunstungsfähige Beläge 
für Parkplatz- und Stellflä-
chen  

 Dachbegrünung bei 
Flachdächern 

 Durch- und Eingrünung 
mit heimischen, standort-
gerechten sowie klimare-
sistenten Gehölzen (Kli-
mabäume)  
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Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

 

Landschafts-/ 
Ortsbild und  
Erholung 

Landschafts-/Ortsbild: 

Es handelt sich um eine 
Lage im Bereich beste-
hender Bebauung. Das 
Kirchengebäude trägt 
stark zum Stadt- bzw. 
Ortsbild bei. Es sind 
zahlreiche hohe Bäume 
mit großer Raumwirkung 
vorhanden (insbesondere 
die beiden Platanen). 

Erholung: 

Die Grünfläche südlich 
der Kirche ist für die 
Bevölkerung zugänglich 
(zur Erholung bzw. zum 
Aufenthalt). 
 
 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe bis 
mittlere Bedeutung zu. 

Landschafts-/Ortsbild: 

Das Kirchengebäude sowie 
die hohen, raumwirksamen 
Bäume (insbesondere die 
beiden Platanen) bleiben 
erhalten. Die neuen Gebäu-
de passen sich durch die 
Gebäudehöhe in die Umge-
bung ein. 
Aufgrund der Vorbelastun-
gen im Umfeld (Straßen, 
bestehende Wohnbebauung) 
ist die Wirkung auf den Be-
reich außerhalb des Bebau-
ungsplanes gering. 

Erholung: 

Herstellung einer hohen 
Aufenthaltsqualität für den 
wohnungsnahen Bereich 
bzw. den Bereich des Bau-
vorhabens. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Pflanzgebote 

 Pflanzbindungen 

 Dachbegrünung bei 
Flachdächern 

 Angepasste Gebäudehö-
he an bestehende / um-
gebende Gebäude 

 

 

Mensch und  
Gesundheit 
 
Schadstoff-
emissionen 

Lärm / Lärmschutz: 

Vorbelastung: Lärmemis-
sionen der angrenzenden 
Straßen. 

 
 
 
 
Schadstoffemissionen: 

Keine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Lärm / Lärmschutz: 

Die Planung führt zu keiner 
Veränderung der Lärmbelas-
tung. 

Gewisse Zunahme an Indivi-
dualverkehr im benachbarten, 
öffentlichem Straßenraum 
Schadstoffemissionen: 
Mit dem Vorhaben ist keine 
dauerhafte Belastung der 
Umgebung durch Stoffein-
träge, Abwasser, Erschütte-
rungen, Geräusche, Strah-
lung, Lichteinwirkungen, 
Gerüche und elektromagne-
tische Felder verbunden. Die 
Dachbegrünung bei Flach-
dächern dient als Schad-
stoffsenke. Es kann baube-
dingt zu kurzzeitig erhöhten 
Erschütterungs- und 
Lärmemissionen kommen. 
Eine besondere Emission 
von klimarelevanten Gasen 
ist nicht zu erwarten.  

Vermeidungsmaßnahmen: 

nicht erforderlich 

 

 

 

Kultur und  
Sachgüter 

Es sind keine Vorkom-
men von Natur- oder 
Bodendenkmälern im 

Plangebiet vorhanden. 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Die Planung führt zu keiner 
Gefährdung von Kultur- und 
Sachgütern. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

nicht erforderlich 
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Umwelt- 
belang 
gem. BauGB 

Bestands-
aufnahme und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 

Weitere  
Planungshinweise 

 

 

Abfälle 

Zu erwarten ist wohn-
siedlungstypischer Abfall 

in üblichen Mengen. 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Entstehende Abfälle, auch 
während der Bauphase, sind 
fachgerecht zu entsorgen 
und vorrangig dem Recycling 
zuzuführen. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Bauabfälle sind zu recy-
celn oder fachgerecht zu 
entsorgen 

 

 

Störfallrisiko 

(§ 3 Abs. 5a BIm-
SchG) 

Störfallbetriebe sind im 

näheren Umfeld nicht 
vorhanden. 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Die Planung sieht keine 
Lagerung, Nutzung oder 
Produktion von gefährlichen 
Stoffen vor und beherbergt 
daher kein Störfallrisiko.  

Vermeidungsmaßnahmen: 

nicht erforderlich 

 

 

Kumulierung des 
Vorhabens mit 

Vorhaben be-
nachbarter Plan-
gebiete 

Das Plangebiet befindet 
sich vollständig innerhalb 
umgebender Wohnbe-
bauung innerhalb des 
Stadtgebiets von Reut-
lingen. 

Aktuelle Neuplanungen 
in der Umgebung sind 
nicht gegeben. 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Umfassende Begrünungs- 
und Maßnahmenkonzepte 
zur Berücksichtigung der 
Umwelt- und Naturschutzbe-
lage lassen mögliche Beein-
trächtigungen von Natur-
schutzbelangen auf ein un-
erhebliches Maß senken. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

nicht erforderlich 

 

Wechselwirkun-
gen 

Wechselwirkungen über 

die auf die Umweltbelan-
ge bezogenen Beurtei-
lungen hinaus sind nach 
derzeitigem Kenntnis-
stand nicht zu erwarten. 
 
Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

Die Planung führt zu keiner 
Gefährdung der ökologi-
schen Wechselwirkungen 
über die auf die Umweltbe-
lange bezogenen Beurtei-
lungen hinaus. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

nicht erforderlich 
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Anlagen 

Allgemeine Pflanzenlisten für den öffentlichen und privaten Bereich im bebauten Gebiet (für Reutlin-

gen). Folgende (heimische und standortgerechte) Arten oder alternativ Klimabäume sind bevorzugt zu 

verwenden:  

Tabelle 2: Auswahl heimischer und standortgerechter Gehölze bzw. Pflanzen für Reutlingen 

Botanischer Name Deutscher Name 

Bäume 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Tilia cordata Linde 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

 

Sträucher 

Corylus avellana Haselnuss 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Salix caprea Sal-Weide 

Viburnum opulus Gem. Schneeball 

Buddleia davidii Schmetterlingsstrauch 

Ligustrum vulgare Liguster 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Rosa canina Hunds-Rose 

Rosa glauca Rotblatt-Rose 

Rosa gallica Essig-Rose 

Rosa multiflora Büschel-Rose 

Rosa nitida Glanz-Rose 

 

Kletterpflanzen 

Clematis vitalba Waldrebe 

Clematis in Sorten  

Kletter-Rosen versch. Sorten  

Hedera helix in Sorten Efeu 

Parthenocissus in Arten Wilder Wein 

 
Unterwuchs: Zweischürige Wiesen mit hohem Anteil an Schmetterlingsblütlern und Doldenblütlern 
sind zu bevorzugen. 
 
Darüber hinaus sind auch nicht-heimische, blütenreiche Bäume und Sträucher mit ungefüllten Blüten 
zulässig. Arten, die auf der Unionsliste der invasiven gebietsfremden Arten (EU-VO Nr. 1143/2014 
und Fortschreibungen) des Bundesamts für Naturschutz stehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen. 
Ebenfalls ausgeschlossen sind gebietsfremde Arten, für die begründete Annahmen bzw. Hinweise 
bestehen invasiv zu sein (Graue Liste). 
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Klimabäume 

Bäume werden für ein gutes Stadtklima mit fortschreitendem Klimawandel immer wichtiger, gleichzei-

tig leiden gängige Stadtbaumarten zunehmend an den immer wärmeren und trockeneren Sommern 

und den neu eingewanderten Schädlingen und Erkrankungen. Zudem führen mildere Winter zu einem 

deutlich verfrühten Austrieb, mit der Folge einer stärkeren Spätfrostgefahr für Holz und Blüte. Die 

nachfolgenden Bäume haben sich in jahrelanger Praxis und unter genauer Beobachtung gut bewährt. 

Durch ihre Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umweltbedingungen, vor allem im Hinblick auf Tro-

ckenheitsstress, Hitze und extreme Witterung zeigen sie sich robust und widerstandsfähig. 

Gleichzeitig ist eine fachgerechte Pflanzung mit Stammschutz, angepasstem Pflanzschnitt und inten-

siven Bewässerungsmaßnahmen unabdingbar.  

Arten, die ihr natürliches Verbreitungsgebiet in Amerika oder Asien haben, werden nicht berücksich-

tigt: 

Tabelle 3: Klimabäume 

Botanischer Name Deutscher Name 

Klimabäume 1. Ordnung 

Tilia cordata „Erecta“   Dickkronige Winter-Linde 

Tilia cordata „Rancho“   Kleinkronige Winter-Linde 

Tilia euchlora   Krim-Linde 

Tilia tomentosa „Barbant“ Silber-Linde 

Ulmus Hybride „New Horizon“ Resista-Ulme 

Ulmus hollandica „Lobel“ Stadt-Ulme 

Klimabäume 2. Ordnung 

Acer monspessulanum Französischer Ahorn 

Acer campestre „Huibers Elegant“ Feld-Ahorn 

Alnus x spaethii Purpur-Erle 

Carpinus betulus „Lucas“ Säulen-Hainbuche 

Sorbus „Dodong” Eberesche 

Quelle: Baumschule Rall 2020: Pflanzkatalog 2020, „Bäume für morgen“. Eningen unter Achalm 




